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RS OGH 1965/9/2 3Ob123/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1965

Norm

WWG §20 Abs2 lita

Rechtssatz

Das Anbieten nach § 20 Abs 2 lit a WWG "zu den gleichen Bedingungen" hat zur Voraussetzung, daß seit den Anboten

an die übrigen Wohnungseigentümer nicht eine Veränderung in den Umständen eingetreten ist, die bewirkt, daß ein

derartiges Anbot für den Liegenschaftseigentümer bzw Wohnungseigentümer unzumutbar ist.
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